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a)	 Zwischen der ausbildenden Kanzlei

	 Ausbilder/in:1	

b)	 Zwischen dem ausbildenden Berufsträger2

	

Betriebsnummer:3

— nachstehend „der Ausbildende“ genannt — einerseits 

und dem/der Auszubildenden4

Straße in

Telefon E-Mail  

Schulabschluss 	

geb. am in 	  

Staatsangehörigkeit	 Geschlecht:  männlich   weiblich  

gesetzlich vertreten durch 	  

Straße in

Telefon E-Mail  

— nachstehend „der Auszubildende" genannt — andererseits 

wird dieser Vertrag zur Ausbildung im Ausbildungsberuf

 Rechtsanwaltsfachangestellte(r)

 Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte(r)5

nach Maßgabe der Verordnung über die Berufsausbildungen zum Rechtsanwaltsfachangestellten und zur Rechts-
anwaltsfachangestellten, zum Notarfachangestellten und zur Notarfachangestellten, zum Rechtsanwalts- und Notar-
fachangestellten und zur Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten und zum Patentanwaltsfachangestellten und zur 
Patentanwaltsfachangestellten (ReNoPat-Ausbildungsverordnung — ReNoPatAusbV) vom 29. August 2014 (Bundes-
gesetzblatt I, 1490) in der jeweils gültigen Fassung geschlossen.

Rechtsgrundlagen
Notiz
Wesentliche Grundlagen der Berufsausbildung sind das Berufsbildungsgesetz – BBiG – in seiner Neufassung vom
04.05.2020 (BGBl. I 2020, S. 920) und die Verordnung über die Berufsausbildungen zur/zum Rechtsanwaltsfachangestellten,
Notarfachangestellten, Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten sowie Patentanwaltsfachangestellten
(ReNoPat-Ausbildungsverordnung – ReNoPatAusbV) vom 29.08.2014 (BGBl. I 2014, S. 1490) in der jeweils gültigen
Fassung.
Das Jugendarbeitsschutzgesetz – JArbSchG – vom 12.04.1976 (BGBl. I 1976, S. 965) und das Berufsbildungsförderungsgesetz
– BerBiFG – vom 23.12.1981 (BGBl. I S. 1692) sind ebenfalls in der jeweils gültigen Fassung zu beachten.
Im Übrigen gelten die allgemeinen arbeits- und sozialrechtlichen Vorschriften.
Ein Tarifvertrag für Rechtsanwaltsfachangestellte1 bzw. Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte2 besteht nicht. Die
Durchführung der Abschlussprüfung für Rechtsanwaltsfachangestellte ist in der jeweiligen Prüfungsordnung der zuständigen
Rechtsanwaltskammer geregelt.

Berufsausbildungsverzeichnis
Notiz
Lassen Sie diese Felder frei, sie werden von Ihrer Kammer ausgefüllt.



Notiz

Kammerbezirk
Wählen Sie hier Ihren Kammerbezirk
Wählen Sie hier Ihren Kammerbezirk

Vertragsschließende
Notiz
Der Berufsausbildungsvertrag wird zwischen der/dem Ausbildenden3 und der/dem Auszubildenden4 geschlossen.
Ausbildender kann eine Rechtsanwältin/ein Rechtsanwalt5 oder eine Sozietät sein. Gehören der Sozietät nur Rechtsanwälte
an, soll einer von ihnen als Ausbildender bestimmt werden. Gehören der Sozietät z. B. auch Steuerberater
an, muss ein Rechtsanwalt als Ausbildender bestimmt werden (§§ 28 Abs. 2, 30 Abs. 4 BBiG). Allgemein empfiehlt es
sich, dass auch in Anwaltssozietäten nur ein Rechtsanwalt Ausbildender ist und den Ausbildungsvertrag abschließt.
Aus der Vertragsniederschrift muss sich klar ergeben, wer Ausbildender ist; dieser hat den Vertrag zu unterschreiben.
Will ein (Nur-) Rechtsanwalt zu Rechtsanwaltsfachangestellten ausbilden, so ist entsprechend der Regelung in § 10
des Berufsausbildungsvertrages zu verfahren.
Die Betriebsnummer der Ausbildungskanzleien muss gem. § 34 Abs. 2 Nr. 10 BBiG i. V. m. §§ 18i, 18k SGB IV angeben
werden, damit der Ausbildungsvertrag in das Verzeichnis eingetragen werden kann. Der Betriebsnummern-Service der
Bundesagentur für Arbeit vergibt die Betriebsnummern und erfasst die erforderlichen Betriebsdaten. Unternehmen
sind gesetzlich verpflichtet, die Betriebsnummer elektronisch zu beantragen. Weitere Informationen finden sich unter
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/betriebsnummern-service.
Im Fall der Minderjährigkeit ist zum Vertragsschluss die Zustimmung der gesetzlichen Vertreter erforderlich. Bei minderjährigen
Auszubildenden sind insofern die gesetzlichen Vertreter im Berufsbildungsvertrag zu nennen. Diese haben
neben dem Auszubildenden die Vertragsniederschrift zu unterschreiben (§§ 107, 1626 Abs. 1, 1629 Abs. 1 BGB).
Vertretungsberechtigt sind beide Eltern gemeinsam, soweit nicht die Vertretungsberechtigung nur einem Elternteil
zusteht. Ist ein Vormund bestellt, so bedarf dieser zum Abschluss des Ausbildungsvertrags der Genehmigung des
Vormundschaftsgerichts.

Fußnote 1
Notiz
Soweit keine geschlechtsneutrale Formulierung gewählt ist, dient dies allein der Vereinfachung der Lesbarkeit. Auch dort werden alle Menschen angesprochen – unabhängig von ihrem Geschlecht (m/w/d).


Fußnote 2
Notiz
Zur Ausbildung können mehrere natürliche oder juristische Personen in einem Ausbildungsverbund zusammenwirken, um ihre Pflichten als Ausbilder zu erbringen, soweit die Verantwortlichkeit für die einzelnen
Ausbildungsabschnitte und –zeit insgesamt sichergestellt ist (Verbundausbildung gem. § 10 Abs. 5 Berufsbildungsgesetz).

Fußnote 3
Notiz
Die Betriebsnummer der Ausbildungskanzleien muss angeben werden, damit der Ausbildungsvertrag in das Verzeichnis eingetragen werden kann.


Fußnote 4
Notiz
Bei Minderjährigen sind vertretungsberechtigt beide Eltern gemeinsam, soweit nicht die Vertretungsberechtigung nur einem Elternteil zusteht. Ist ein Vormund bestellt, so bedarf dieser zum Abschluss des Ausbildungsvertrages
der Genehmigung des Vormundschaftsgerichtes.

Fußnote 5
Notiz
Nur möglich bei Anwaltsnotaren und Notaranwälten, wenn eine Vereinbarung gem. § 10 getroffen ist.




§ 1 Ausbildungsdauer

  1.	 Vorgeschriebene Ausbildungsdauer

	a)	 Die Ausbildungsdauer beträgt gemäß § 2 der ReNoPat-
Ausbildungsverordnung drei Jahre.

	 b)	 Hierauf wird angerechnet:

		   eine vorangegangene Ausbildung (§ 7 Abs. 1 Berufs-

               bildungsgesetz) mit   Monaten;

		   die Berufsausbildung im Ausbildungsberuf 

                  bei 	  

                  mit  Monaten.

	 c)	 Die Berufsausbildung wird in 

		   Vollzeit

	 	 Teilzeit (____ % der Ausbildungszeit in Vollzeit)

durchgeführt. Die Ausbildungsdauer verlängert sich auf-

grund der Teilzeit um  Monate. 

	d)	 Auf gemeinsamen Antrag des Ausbildenden und des Aus-
zubildenden hat die Rechtsanwaltskammer mit Bescheid

	     vom die Ausbildungszeit um

                   gekürzt (§ 8 Abs. 1 Satz 1
     Berufsbildungsgesetz).

 	 e)	 Auf Antrag des Auszubildenden hat die Rechtsanwalts-
kammer die Ausbildungszeit mit Bescheid

		 vom 	  	 um 	
		 verlängert (§ 8 Abs. 2 Berufsbildungsgesetz).

	 f) 	 Das Berufsausbildungsverhältnis

		  beginnt am 

		  und endet am 	  

  2.	 Probezeit

	 Die Probezeit beträgt Monate.6
Wird die Ausbildung während der Probezeit für mehr als ein 
Drittel der Zeit unterbrochen, so verlängert sich die Probezeit 
um den Zeitraum der Unterbrechung.

  3.	 Vorzeitige Beendigung des Ausbildungsverhältnisses

Besteht der Auszubildende vor Ablauf der unter Nr. 1 verein-
barten Ausbildungszeit die Abschlussprüfung, so endet das 
Berufsausbildungsverhältnis mit dem Tag der Bekanntgabe 
des Prüfungsergebnisses.

  4.	 Vereinbarte Verlängerung des Ausbildungsverhältnisses

Findet die für den Auszubildenden nächstmögliche Ab-
schlussprüfung erst nach Ablauf der in Nr. 1 vorgesehenen 
Ausbildungszeit statt, so verlängert sich das Ausbildungsver-
hältnis bis zum Tag der Feststellung des Prüfungsergebnisses. 
Die Vertragsschließenden beantragen, diese Verlängerung 
gemäß § 8 Abs. 2 Berufsbildungsgesetz durch die Eintra-
gung zu genehmigen. 

  5.	 Gesetzliche Verlängerung des Ausbildungsverhältnisses

Besteht der Auszubildende die Abschlussprüfung nicht, so 
verlängert sich das Berufsausbildungsverhältnis auf sein Ver-
langen bis zur nächstmöglichen Wiederholungsprüfung, im 
Falle des Nichtbestehens der Wiederholungsprüfung bis zu 
einer eventuell zulässigen erneuten Wiederholungsprüfung, 
höchstens jedoch um insgesamt ein Jahr. Das Verlangen ist 
innerhalb angemessener Frist nach der Mitteilung über das 
Nichtbestehen der Abschlussprüfung gegenüber dem Aus-
bildenden zu stellen.

§ 2 Ausbildungsstätte

Die Ausbildung findet vorbehaltlich der Regelungen in § 3 Nr. 12 
und § 10 in der Kanzlei des Ausbildenden statt.

§ 3 Pflichten des Ausbildenden

Der Ausbildende verpflichtet sich,

  1.	 (Ausbildungsziel)

dafür zu sorgen, dass dem Auszubildenden die berufliche 
Handlungsfähigkeit vermittelt wird, die zum Erreichen des 
Ausbildungsziels erforderlich ist, und die Berufsausbildung in 
einer durch ihren Zweck gebotenen Form planmäßig, zeit-
lich und sachlich gegliedert so durchzuführen, dass das Aus-
bildungsziel in der vorgesehenen Ausbildungszeit erreicht 
werden kann;

  2.	 (Ausbilder)

selbst auszubilden oder einen persönlich und fachlich ge-
eigneten Ausbilder ausdrücklich damit zu beauftragen und 
diesen dem Auszubildenden jeweils schriftlich bekannt zu 
geben;

  3.	 (Ausbildungsordnung)

dem Auszubildenden vor Beginn der Ausbildung die Ausbil-
dungsordnung kostenlos auszuhändigen;

  4.	 (Ausbildungsmittel)

dem Auszubildenden kostenlos die Ausbildungsmittel zur Ver-
fügung zu stellen, die zur Berufsausbildung und zum Ablegen 
von Zwischen- und Abschlussprüfungen, auch soweit solche 
nach Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses in zeit-
lichem Zusammenhang damit stattfinden, erforderlich sind;

  5.	 (Berufsschule, sonstige Ausbildungsmaßnahmen)

den Auszubildenden zum Besuch der Berufsschule anzu-
halten und dafür freizustellen; das Gleiche gilt, wenn Ausbil-
dungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte vorge-
schrieben oder nach Nr. 12 durchzuführen sind; das Gleiche 
gilt für die Teilnahme an Prüfungen und an dem Arbeitstag, 
der der schriftlichen Abschlussprüfung unmittelbar vorangeht. 

  6.	 (Ausbildungsnachweis)

dem Auszubildenden vor Ausbildungsbeginn und später den 
vorgeschriebenen Ausbildungsnachweis für die Berufsausbil-
dung kostenfrei auszuhändigen, ihn zum Führen des schrift-
lichen oder elektronischen Ausbildungsnachweises während 
der Arbeitszeit anzuhalten und diesen durchzusehen;

  7.	 (Ausbildungsbezogene Tätigkeiten)

dem Auszubildenden nur Aufgaben zu übertragen, die dem 
Ausbildungszweck dienen und seinen körperlichen Kräften 
angemessen sind;

  8.	 (Sorgepflicht)

dafür zu sorgen, dass der Auszubildende charakterlich ge-
fördert sowie sittlich und körperlich nicht gefährdet wird;

  9.	 (Ärztliche Untersuchungen)

den jugendlichen Auszubildenden für ärztliche Untersuchun-
gen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz freizustellen und 
sich von ihm gemäß §§ 32, 33 Jugendarbeitsschutzgesetz 
Bescheinigungen darüber vorlegen zu lassen, dass er

	 a)	 vor der Aufnahme der Ausbildung untersucht und

	b)	 vor Ablauf des ersten Ausbildungsjahres nachuntersucht 
worden ist;

10.	 (Eintragungsantrag)

unverzüglich nach Abschluss des Berufsausbildungsvertrages

	a)	 die Eintragung in das Verzeichnis der Berufsausbildungs-
		 verhältnisse bei der Rechtsanwaltskammer unter Beifü-
		 gung der Vertragsniederschriften und — bei Auszubilden-

den unter 18 Jahren — einer Kopie der ärztlichen Beschei-
nigung über die Erstuntersuchung gemäß § 32 Jugend-
arbeitsschutzgesetz zu beantragen und

	b)	 der Rechtsanwaltskammer eine vorausgegangene allge-
meine und berufliche Ausbildung des Auszubildenden 
sowie die Bestellung von Ausbildern anzuzeigen;

entsprechendes gilt bei späteren Änderungen des wesentli-
chen Vertragsinhaltes;

Ausbildungsdauer
Die Ausbildungsdauer beträgt für Rechtsanwaltsfachangestellte drei Jahre (§ 2 ReNoPatAusbV). Die tatsächliche Dauer
der Ausbildung sowie die Daten des Beginns und des Endes der Ausbildungszeit sind unter Berücksichtigung von etwaigen Verkürzungen oder Anrechnungen in den Vertrag aufzunehmen. Der Antrag auf Abkürzung und Verlängerung
kann auch während der Ausbildungszeit gestellt werden.
Bei der Bestimmung des Beendigungsdatums sind etwa erfolgte Anrechnungen zu berücksichtigen. Ohne besondere
Genehmigung der Rechtsanwaltskammer (§§ 7, 71 Abs. 4, 9 BBiG) kann nur die Ausbildungszeit bei einem anderen
Ausbildenden im selben Ausbildungsberuf voll angerechnet werden. Eine Anrechnung in einem anderen Ausbildungsberuf
ist nur über § 8 Abs. 1 BBiG möglich. Bei Wechsel von einem zum anderen Ausbildungsberuf kann die Anrechnung
nur mit Genehmigung der Rechtsanwaltskammer über § 7 BBiG erfolgen. Der Anrechnungszeitraum muss in
ganzen Monaten durch sechs teilbar sein.
Eine kürzere als die in der Ausbildungsverordnung vorgeschriebene Dauer darf nur unter der Bedingung vereinbart
werden, dass die Abkürzung auf gemeinsamen Antrag des Ausbildenden und des Auszubildenden von der Rechtsanwaltskammer
ausnahmsweise genehmigt wird (§§ 8 Abs. 1, 71 Abs. 4 BBiG). Die Rechtsanwaltskammer hat die
Ausbildungsdauer zu kürzen, wenn zu erwarten ist, dass der Auszubildende das Ausbildungsziel in der gekürzten
Dauer erreicht.
Eine längere als die in der Ausbildungsverordnung vorgeschriebene Dauer darf nur unter der Bedingung vereinbart
werden, dass die Verlängerung auf Antrag des Auszubildenden von der Rechtsanwaltskammer ausnahmsweise genehmigt
wird §§ 8 Abs. 2, 71 Abs. 4 BBiG).
Es ist sinnvoll, den in § 1 Nr. 4 des Berufsausbildungsvertrages vorgesehenen Verlängerungsantrag zu stellen, andernfalls
kann das Ausbildungsverhältnis vor Abnahme der Prüfung enden, wenn die Prüfung nach Beendigung der vereinbarten
Ausbildungszeit stattfindet. Es soll vermieden werden, dass ein Arbeitsverhältnis mit den entsprechenden
Folgen (z. B. Kündigungsfristen) begründet wird und ein Verlängerungsantrag nach § 8 Abs. 2 BBiG nach Nichtbestehen
der Prüfung nicht mehr gestellt werden kann. Ein Antrag auf Verkürzung der Ausbildungszeit kann nach § 8 Abs. 1
BBiG nur genehmigt werden, wenn aufgrund stichhaltiger Gründe erwartet werden kann, dass der Auszubildende das
Ausbildungsziel in der gekürzten Zeit erreicht.
Davon unabhängig wird die tatsächliche Beendigung des Ausbildungsverhältnisses durch den Tag der Bekanntgabe
des Ergebnisses der Abschlussprüfung durch den Prüfungsausschuss bestimmt (§ 1 Nr. 3 bzw. 5 des Berufsausbildungsvertrages
i. V. m. § 21 Abs. 2 bzw. Abs. 3 BBiG). Für die Zeit danach besteht unter den Voraussetzungen des
§ 24 BBiG (Weiterarbeit) Anspruch auf Gehalt.
Ausbildende und Auszubildende können die Durchführung der Berufsausbildung in Teilzeit vereinbaren (§ 7a BBiG).
Die Dauer der Teilzeitberufsausbildung verlängert sich entsprechend, höchstens jedoch bis zum Eineinhalbfachen der
Dauer, die in der Ausbildungsordnung für die betreffende Berufsausbildung in Vollzeit festgelegt ist. Die Dauer der Teilzeitberufsausbildung
ist auf ganze Monate abzurunden. Auf Verlangen der Auszubildenden verlängert sich die Ausbildungsdauer
auch über die Höchstdauer des Eineinhalbfachen hinaus bis zur nächsten möglichen Abschlussprüfung.
Der Antrag auf Eintragung des Berufsausbildungsvertrags kann mit dem Antrag auf Verkürzung der Ausbildungsdauer
verbunden werden.

Fußnote 6
Notiz
Die Probezeit muss mindestens 1 Monat und darf höchstens 4 Monate betragen.


Probezeit
Notiz
Das Berufsausbildungsverhältnis beginnt mit der Probezeit (§ 20 Satz 1 BBiG). Die Probezeit beträgt mindestens
einen und höchstens vier Monate (§ 20 Satz 2 BBiG). Eine Verlängerung der Probezeit über vier Monate hinaus ist
nicht zulässig. Bei Unterbrechung der Ausbildung während der Probezeit um mehr als ein Drittel der Zeit (etwa wegen
Erkrankung) wird nur die Probezeit, nicht jedoch die Gesamtausbildungszeit, unterbrochen. Die Probezeit ist Ausbildungszeit.
Während der Probezeit kann das Ausbildungsverhältnis von beiden Seiten fristlos gekündigt werden (§ 22
Abs. 1 BBiG).

Ausbildungsziel
Notiz
Ausbildende haben gemäß § 5 Abs. 2 ReNoPatAusbV unter Zugrundelegung des Ausbildungsrahmenplans (Anlage
zu § 3 Abs. 1 ReNoPatAusbV) nach einem individuellen Ausbildungsplan zu erstellen, der den betrieblichen
Gegebenheiten entsprechend so aufzugliedern ist, dass sowohl die zeitliche Folge als auch der sachliche Aufbau
der Berufsausbildung ersichtlich ist. Muster und Anleitungen für die Erstellung eines solchen Planes werden in
der Fachliteratur angeboten. Dem Berufsausbildungsvertrag ist der individuelle Ausbildungsplan als Anlage beizufügen.

Berufsschulpflicht
Notiz
Die Berufsschulpflicht richtet sich nach den jeweiligen Landesgesetzen. Auch bei nicht berufsschulpflichtigen Auszubildenden
(also in der Regel älteren Auszubildenden, Abiturienten usw.) ist zum Besuch der Berufsschule zur Erreichung
des Ausbildungsziels anzuhalten (§ 14 Abs. 1 Nr. 4 BBiG).
3
Ausbildende haben volljährige Auszubildende in folgenden Fällen freizustellen:
a) für die Teilnahme am Berufsschulunterricht (§ 15 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BBiG),
b) an einem Berufsschultag mit mehr als fünf Unterrichtsstunden von mindestens je 45 Minuten, einmal in der
Woche (§ 15 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BBiG),
c) in Berufsschulwochen mit einem planmäßigen Blockunterricht von mindestens 25 Wochenstunden an mindestens
fünf Tagen; zusätzliche betriebliche Ausbildungsveranstaltungen bis zu zwei Stunden wöchentlich sind
zulässig (§ 15 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3, Satz 3 BBiG),
d) für die Teilnahme an Prüfungen sowie Ausbildungsmaßnahmen, die außerhalb der Ausbildungsstätte vorgeschrieben
oder nach § 3 Nr. 12 des Berufsausbildungsvertrages durchzuführen sind (§ 15 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4
BBiG),
e) an dem Arbeitstag, der der schriftlichen Abschlussprüfung unmittelbar vorangeht (§ 15 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5
BBiG).
Ausbildende dürfen minderjährige Auszubildende in den vorgenannten Fällen der Buchstaben b und c (§ 15 Abs. 3
BBiG, § 9 Abs. 1 Nr. 2, 3 JArbSchG) nicht beschäftigen und haben sie in den Fällen der Buchstaben a, d und e (§ 15
Abs. 3 BBiG, § 10 Abs. 1 Nr. 1, 2 JArbSchG) freizustellen.
Auszubildende dürfen vor einem vor 09:00 Uhr beginnenden Berufsschulunterricht nicht beschäftigt werden (§ 15 Abs. 1
Satz 1 BBiG).

Ausbildungsnachweis
Notiz
Nach § 5 Abs. 3 ReNoPatAusbV haben Auszubildende einen schriftlichen Ausbildungsnachweis (Berichtsheft) zu führen
(vgl. auch § 4 Nr. 7 des Berufsausbildungsvertrages); dieser ist auch in elektronischer Form möglich, wobei Ausdrucke
anzufertigen sind, da das Berichtsheft zur Prüfung vorzulegen ist. Dabei geht es um eine kurzgefasste formlose
Niederschrift dessen, was Auszubildende in der Kanzlei, in der Berufsschule und in den Ausbildungskursen gelernt
haben. Die Niederschrift soll Auszubildende veranlassen, sich über das Gelernte Gedanken zu machen, und Ausbildenden
einen Überblick über den Ausbildungsstand verschaffen. Vordrucke werden im Fachhandel angeboten.
Ausbildende haben die Auszubildenden zum Führen der Ausbildungsnachweise anzuhalten und diese regelmäßig
durchzusehen; den Auszubildenden ist zudem die Gelegenheit zu geben, den Ausbildungsnachweis am Arbeitsplatz
zu führen (§ 14 Abs. 2 BBiG).

Ärztliche Untersuchungen
Notiz
Nach § 32 JArbSchG dürfen Ausbildende mit der Berufsausbildung eines minderjährigen Auszubildenden nur beginnen,
wenn dieser innerhalb der letzten 14 Monate von einem Arzt untersucht worden ist und ihm eine von diesem Arzt
ausgestellte Bescheinigung vorliegt.
Der Ausbildende hat sich vor Ablauf des ersten Ausbildungsjahres die Bescheinigung eines Arztes darüber vorlegen
zu lassen, dass der Jugendliche nachuntersucht worden ist (erste Nachuntersuchung, § 33 JArbSchG). Die Rechtsanwaltskammer
muss das Ausbildungsverhältnis im Verzeichnis löschen, wenn die Bescheinigung über die ärztliche
Nachuntersuchung nicht vorgelegt wird (§ 35 Abs. 2 Satz 2 BBiG). Nach einer Beschäftigungszeit von 14 Monaten
ist eine Weiterbeschäftigung verboten, solange die Bescheinigung nicht vorgelegt wird (§ 33 Abs. 3 JArbSchG).
Nach Ablauf jedes weiteren Jahres nach der ersten Nachuntersuchung kann sich der Jugendliche erneut nachuntersuchen
lassen (weitere Nachuntersuchungen); Ausbildende sollen auf diese Möglichkeit rechtzeitig hinweisen
und darauf hinwirken, dass der Jugendliche ihm die Bescheinigung über die weitere Nachuntersuchung vorlegt
(§ 34 JArbSchG).

Eintragungsantrag
Notiz
Ausbildende müssen den Eintragungsantrag vor Beginn des Berufsausbildungsverhältnisses bei der zuständigen
Rechtsanwaltskammer stellen, nicht etwa erst während der Probezeit. Dem Antrag sind die Vertragsniederschriften
in der von der Rechtsanwaltskammer benötigten Stückzahl und Formblätter beizufügen. Insofern haben Ausbildende
unverzüglich nach Abschluss des Berufsausbildungsvertrages eine Kopie der Vertragsniederschrift dreifach nach
Formular zusammen mit den sonstigen von der Rechtsanwaltskammer geforderten Unterlagen und – im Fall minderjähriger
Auszubildender – der ärztlichen Bescheinigung über die Erstuntersuchung (§ 32 Abs. 1 JArbSchG) schriftlich
oder elektronisch der Rechtsanwaltskammer zur Eintragung in das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse
vorzulegen (§§ 34, 36 BBiG).
Es ist Voraussetzung der Eintragung, dass der Berufsausbildungsvertrag den gesetzlichen Vorschriften entspricht und
die ärztliche Bescheinigung vorgelegt wird (§ 35 BBiG). Nachträgliche Änderungen des Vertragsinhalts, die von dem
ursprünglich der Rechtsanwaltskammer eingereichten Text des Vertrags und der Anlagen abweichen, müssen der
Rechtsanwaltskammer unverzüglich mitgeteilt werden.



11. 	 (Anmeldung zu Prüfungen)

den Auszubildenden im Rahmen der nachstehenden Ermäch-
tigung rechtzeitig für die Teilnahme an den angesetzten Zwi-
schen- und Abschlussprüfungen anzumelden und für den Tag 
vor der schriftlichen Abschlussprüfung sowie die Prüfungen 
freizustellen, die Prüfungsgebühr und etwaige Reisekosten zu 
zahlen sowie der Anmeldung zur Zwischenprüfung bei Aus-
zubildenden unter 18 Jahren eine Kopie der ärztlichen Be-
scheinigung über die erste Nachuntersuchung gemäß § 33 
Jugendarbeitsschutzgesetz beizufügen; der Auszubildende 
erhält eine Kopie der Anmeldung;

der Auszubildende ermächtigt den Ausbildenden, ihn in seinem   
Namen zu Prüfungen im Rahmen der Ausbildung anzumelden; 

12. 	 (Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte)

§ 4 Pflichten des Auszubildenden

Der Auszubildende hat sich zu bemühen, die Fertigkeiten und Kennt-
nisse zu erwerben, die erforderlich sind, um das Ausbildungsziel zu 
erreichen. Er verpflichtet sich insbesondere,

  1.	 (Lernpflicht)
die ihm im Rahmen seiner Berufsausbildung übertragenen 
Aufgaben sorgfältig auszuführen und die ihm aufgetragenen 
Nebenleistungen zu erbringen, sofern sie mit der Ausbildung 
vereinbar sind;

  2.	 (Berufsschule, Prüfungen, sonstige Maßnahmen)
am Berufsschulunterricht und an Prüfungen sowie an Ausbil-
dungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte teilzu-
nehmen, für die er gemäß § 3 Nr. 5 freigestellt wird oder die 
angeordnet sind;

  3.	 (Weisungsgebundenheit)
den Weisungen zu folgen, die ihm im Rahmen der Berufsaus-
bildung vom Ausbildenden, vom Ausbilder oder von anderen 
weisungsberechtigten Personen erteilt werden;

  4.	 (Betriebliche Ordnung)
die für die Ausbildungsstätte geltende Ordnung zu beachten;

  5. 	 (Sorgfaltspflicht)
Büromaschinen und das sonstige Inventar der Ausbildungs-
stätte pfleglich zu behandeln und das Büromaterial nur zu 
den ihm übertragenen Arbeiten zu verwenden;

  6.	 (Verschwiegenheitspflicht)
strengste Verschwiegenheit zu beachten in allem, was er über 
fremde Rechtsangelegenheiten erfährt; für ihn gelten dieselben 
Bestimmungen wie für den Ausbildenden selbst (§ 203 Straf-
gesetzbuch, § 18 Bundesnotarordnung); über Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse Stillschweigen zu bewahren;

  7.	 (Führen von schriftlichen oder elektronischen Ausbildungs-
nachweisen)
den vorgeschriebenen Ausbildungsnachweis ordnungsge-
mäß zu führen und regelmäßig vorzulegen;

  8.	 (Benachrichtigung bei Fernbleiben)
bei Fernbleiben von der Ausbildungsstätte, vom Berufsschul-
unterricht oder von sonstigen Ausbildungsveranstaltungen dem 
Ausbildenden unter Angabe von Gründen unverzüglich Nach-
richt zu geben und ihm bei Krankheit und Unfall innerhalb von 
3 Tagen eine ärztliche Bescheinigung zuzuleiten; dauert die 
Arbeitsunfähigkeit länger als in der Bescheinigung angegeben, 
ist der Auszubildende verpflichtet, eine neue ärztliche Beschei-
nigung vorzulegen;

  9.	 (Ärztliche Untersuchungen)
wenn er zu dem jeweiligen Zeitpunkt noch nicht 18 Jahre alt 
ist, sich gemäß §§ 32, 33 Jugendarbeitsschutzgesetz ärztlich

	 a)	 vor Beginn der Ausbildung untersuchen zu lassen,
	 b)	 vor Ablauf des ersten Ausbildungsjahres nachuntersuchen 

zu lassen

und die Bescheinigungen darüber dem Ausbildenden vorzu-
legen;

10.	 (Vorlage von Berufsschulzeugnissen)

die Berufsschulzeugnisse den Ausbildenden unverzüglich 
nach Erhalt einsehen zu lassen oder ihm vorzulegen; er erklärt 
sich damit einverstanden, dass Berufsschule und Ausbildungs-
kanzlei sich über seine Leistungen unterrichten.

§ 5 Vergütung und sonstige Leistungen

  1.	 Höhe und Fälligkeit der Vergütung

	 Die Vergütung beträgt monatlich

	 _____________ Euro brutto im 1. Ausbildungsjahr

	 _____________ Euro brutto im 2. Ausbildungsjahr

	 _____________ Euro brutto im 3. Ausbildungsjahr

	 _____________ Euro brutto im 4. Ausbildungsjahr

Eine über die vereinbarte regelmäßige tägliche Ausbildungszeit 
hinausgehende Beschäftigung wird besonders vergütet oder 
durch entsprechende Freizeit ausgeglichen. Die Vergütung ist 
spätestens am letzten Ausbildungstag des Monats zu zahlen. 
Die auf die Urlaubszeit entfallende Vergütung wird vor Antritt 
des Urlaubs ausgezahlt. Die Beiträge für die Sozialversicherung 
tragen die Vertragschließenden nach Maßgabe der gesetzli-
chen Bestimmungen.

  2.	 Kosten für Maßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte

Für Maßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte, die von der 
Rechtsanwaltskammer oder vom Ausbildenden angeordnet 
oder die in § 3 Nr. 12 vereinbart sind, trägt der Ausbildende 
die notwendigen Kosten, soweit der Auszubildende nicht einen 
anderweitigen Anspruch auf Übernahme der Kosten hat.

  3.	 Berufskleidung

Wird vom Ausbildenden eine Berufskleidung vorgeschrieben, 
so wird sie von ihm zur Verfügung gestellt.

  4.	 Fortzahlung der Vergütung
Dem Auszubildenden ist die vereinbarte Vergütung auch zu 
zahlen

	 1.	 für die Zeit der Freistellung nach § 3 Nr. 5, 9 und 11,

	 2.	 bis zur Dauer von 6 Wochen, wenn er
		  a) sich für die Berufsausbildung bereithält, diese aber 
			     ausfällt, 
			     oder
		  b) aus einem sonstigen, in seiner Person liegenden Grund

unverschuldet verhindert ist, seine Pflichten aus dem Be-
rufsausbildungsverhältnis zu erfüllen.

		  c)  im Falle unverschuldeter Krankheit, einer Maßnahme der
medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation, einer Steri-
lisation oder eines Abbruchs der Schwangerschaft nach 
dem Entgeltfortzahlungsgesetzt. 

Können Auszubildende während der Zeit, für welche die Ver-
gütung fortzuzahlen ist, aus berechtigtem Grund Sachleistun-
gen nicht abnehmen, so sind diese nach den Sachbezugswer-
ten (§ 17 Abs. 6 Berufsbildungsgesetz) abzugelten.

 § 6 Tägliche Ausbildungszeit und Urlaub

  1.	 Tägliche Ausbildungszeit

Die regelmäßige tägliche Ausbildungszeit beträgt ______ 
Stunden. Die durchschnittliche wöchentliche Ausbildungszeit 
beträgt ______ Stunden.7

  2.	 Dauer des Erholungsurlaubs

	 Die Dauer des Urlaubs (je Kalenderjahr) beträgt8

	  Werktage im Jahre 

	  Werktage im Jahre 

	  Werktage im Jahre 

	  Werktage im Jahre 

Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte
Notiz
Ausbildungskurse der Rechtsanwaltskammern: Wenn überbetriebliche Ausbildungsmaßnahmen von der Rechtsanwaltskammer
durchgeführt werden, ist der Besuch dieser Kurse Pflicht. Einzelheiten werden jeweils durch Rundschreiben
bekanntgegeben.
Weitere Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte (z. B. Ergänzungsunterricht in den berufsprofilgebenden
Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten) können vertraglich vereinbart werden (§ 3 Nr. 12 des Berufsausbildungsvertrages).
Für diese Maßnahmen trägt der Ausbildende die Kosten entsprechend § 5 Nr. 2 des Berufsausbildungsvertrages.

Vergütung
Notiz
Ausbildende haben Auszubildenden eine angemessene Vergütung zu gewähren; sie steigt mit fortschreitender Berufsbildung,
mindestens jährlich, an (§ 17 Abs. 1 BBiG).
Die Vergütung ist dann angemessen, wenn sie einer Angemessenheitsprüfung standhält. Dazu werden Kriterien wie
die branchenübliche Vergütung – hier die der Rechtsanwaltskammern – herangezogen. Hat die Rechtsanwaltskammer
Mindestsätze bekanntgegeben, deren Unterschreitung sie in der Regel für unangemessen hält, so sind diese zwingend
zu berücksichtigen. Die Empfehlungen der sind mehrheitlich auf den Internetseiten der Rechtsanwaltskammern abrufbar
(https://www.recht-clever.info/rechtsanwaltskammern/).
Besteht keine Empfehlung der jeweils zuständigen Rechtsanwaltskammer ist die Angemessenheit einer Vergütung
ausgeschlossen, wenn sie die gesetzliche Mindestvergütung unterschreitet (§ 17 Abs. 2 BBiG).

Ausbildungszeit
Notiz
Die regelmäßige tägliche und wöchentliche Ausbildungszeit ist ausdrücklich in der Vertragsniederschrift zu vereinbaren.
Ausbildungszeit ist Arbeitszeit im Sinne des Arbeitsrechts. Die gesetzlichen Arbeitszeitregelungen sind bei der
Vereinbarung der Ausbildungszeit zu beachten.
Minderjährige Auszubildende dürfen nicht mehr als acht Stunden täglich, nicht mehr als 40 Stunden wöchentlich und
nur an fünf Tagen in der Woche beschäftigt werden (§§ 8 Abs. 1, 15 JArbSchG). Kürzere Arbeitszeiten an einzelnen
Werktagen können durch Verlängerung der täglichen Arbeitszeit an den übrigen Werktagen derselben Woche auf
höchstens 8 ½ Stunden ausgeglichen werden (§ 8 Abs. 2a JArbSchG). Ausfallende Arbeitstage zwischen zwei Feiertagen
dürfen durch Verlängerung der wöchentlichen Arbeitszeit (auf höchstens 42 ½ Stunden) in fünf zusammenhängenden
Wochen ausgeglichen werden; im Durchschnitt dieser fünf Wochen darf die Wochenarbeitszeit nach Abzug
der Ausfalltage allerdings 40 Stunden nicht überschreiten (§ 8 Abs. 2 JArbSchG). Tägliche Ausbildungszeit ist die Zeit
5
vom Beginn bis zum Ende der täglichen Beschäftigung ohne die Ruhepausen (§ 4 Abs. 1 JArbSchG). Die Ruhepausen
müssen bei einer Ausbildungszeit von mehr als 4 ½ Stunden mindestens 30 Minuten, bei mehr als sechs Stunden
mindestens 60 Minuten betragen (§ 11 Abs. 1 JArbSchG); als Ruhepause gilt nur eine Arbeitsunterbrechung von
mindestens 15 Minuten. Die Ruhepausen müssen in angemessener zeitlicher Lage gewährt werden, frühestens eine
Stunde nach Beginn und spätestens eine Stunde vor Ende der Arbeitszeit.

Urlaubsanspruch
Notiz
In der Vertragsniederschrift ist den Auszubildenden zustehende Urlaub für jedes Kalenderjahr (nicht Ausbildungsjahr)
richtig einzutragen. Nach Ablauf einer Wartezeit von sechs Monaten (§ 4 BUrlG) darf nach § 19 JArbSchG, § 3 Abs. 2, 5
BUrlG der gesetzliche Mindesturlaub für das ganze Jahr nicht unterschritten werden. Endet also das Ausbildungsverhältnis
nach dem 30. 6., so haben Auszubildende Anspruch auf den gesamten Jahresurlaub. Wird der Auszubildende
im Kalenderjahr weniger als sechs Monate beschäftigt, so ist für jeden vollen Beschäftigungsmonat mindestens ein
Zwölftel des gesetzlichen, tariflichen oder des vereinbarten Jahresurlaubs zu gewähren.
Der gesetzliche Mindesturlaub ist nach Alter gestaffelt. Er wird nach Werktagen (nicht Arbeitstagen) berechnet, also
nach Kalendertagen, die nicht Sonn- oder gesetzliche Feiertage sind. Minderjährigen Auszubildenden ist für jeden Tag,
an dem sie die Berufsschule während der Urlaubszeit besuchen, ein Urlaubstag zu gewähren.

Beispiel:
Der am 18. 8. 2005 geborene A wird zum 15. 9. 2021 von einem Anwaltsnotar zur Ausbildung zum Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten eingestellt.
1. Kalenderjahr (2021): A ist bei Beginn der Ausbildung 16 Jahre alt. Es kommt jedoch auf sein Alter am 1. 1. 2021 an.
Für das Jahr 2021 ist daher die Spalte „unter 16“ maßgebend und hier die 5. Zeile („2. 9. - 1. 10“). Der gesetzliche Mindesturlaub,
der aufgrund des Ausbildungsverhältnisses im Jahre 2021 zu gewähren ist, umfasst ein Viertel des vollen
Jahresurlaubes, somit aufgerundet acht Werktage.
2. und 3. Kalenderjahr (2022 und 2023): Für das volle Jahr 2022 beträgt der Mindesturlaub für den dann 16-Jährigen
27 Werktage; für 2023 für den dann 17-Jährigen 25 Werktage (jeweils 1. Zeile „1. 1. - 30. 6.“).
4. Kalenderjahr (2024): Die Ausbildung endet am 14. 9. 2024. Am 1. 1. 2024 ist A 18 Jahre alt. Für die Ausbildungszeit im
Jahre 2024 ist daher die Spalte „18 und mehr“ maßgebend und hier die 1. Zeile in der letzten Spalte („1. 7. - 31.12.“). Der
Urlaub richtet sich nach BUrlG und beträgt, wenn nicht etwas anderes vereinbart wurde, 24 Werktage.
Es ist also, wenn das gesetzliche Minimum nicht überschritten werden soll, einzutragen:
Die Dauer des Urlaubs (je Kalenderjahr) beträgt
– 8 Werktage im Jahre 2021
– 27 Werktage im Jahre 2022
– 25 Werktage im Jahre 2023
– 24 Werktage im Jahre 2024
Ein Vertrag mit kürzeren Urlaubszeiten kann nicht eingetragen werden.
Wird die Ausbildung auf 2 ½ Jahre verkürzt, so ist im Beispielsfall im 4. Kalenderjahr (2024) die 6. Zeile in der letzten
Spalte („28./29. 2. - 30. 3.“) maßgebend. Der Urlaub beträgt somit vier Werktage.

Fußnote 7
Auf die Ausbildungszeit der Auszubildenden werden angerechnet
a) die Berufsschulunterrichtszeit einschließlich der Pausen nach § 15 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 Berufsbildungsgesetz bzw. § 9 Absatz 2 Nummer 3 des JArbschG,
b) Berufsschultage nach § 15 Absatz 2 Nummer 2 Berufsbildungsgesetz bzw. § 9 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 Jugendarbeitsschutzgesetz mit der durchschnittlichen täglichen Ausbildungszeit,
c) Berufsschulwochen nach § 15 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 Berufsbildungsgesetz bzw. § 9 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 Jugendarbeitsschutzgesetz mit der durchschnittlichen wöchentlichen Ausbildungszeit,
d) die Freistellung nach § 15 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 Berufsbildungsgesetz bzw. § 10 Absatz 1 Nummer 1 Jugendarbeitsschutzgesetz mit der Zeit der Teilnahme einschließlich der Pausen und
e) die Freistellung nach § 15 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 Berufsbildungsgesetz bzw. § 10 Absatz 1 Nummer 2 Jugendarbeitsschutzgesetz mit der durchschnittlichen täglichen Ausbildungszeit.

Fußnote 8
Die Dauer des Urlaubs richtet sich nach dem Alter des Auszubildenden zu Beginn eines jeden Kalenderjahres. Soweit nicht günstigere Urlaubsregelungen zur Anwendung kommen, besteht ein jährlicher Urlaubsanspruch
von mindestens 27 Werktagen, wenn der Auszubildende zu Beginn des Kalenderjahres noch nicht 17 Jahre alt ist, von mindestens 25 Werktagen, wenn er noch nicht 18 Jahre alt ist und mindestens 24 Werktagen,
wenn der Auszubildende zu Beginn des Kalenderjahres das 18. Lebensjahr bereits vollendet hat. Im Falle einer vorzeitigen Beendigung des Ausbildungsvertrages (z. B. durch Kündigung) ist zu beachten, dass dem
Auszubildenden der ganze Jahresurlaubsanspruch zusteht, wenn die Kündigung nach dem 30.06. eines Jahres rechtswirksam wird.



3. Lage des Urlaubs, Erwerbsarbeit

Der Urlaub soll zusammenhängend und in der Zeit der Be-
rufsschulferien erteilt und genommen werden. Während der
Urlaubszeit darf der Auszubildende keine dem Urlaubszweck
widersprechende Erwerbsarbeit leisten.

§ 7 Kündigung

1. Kündigung während der Probezeit
Während der Probezeit kann das Berufsausbildungsverhält-
nis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist und ohne Angabe
von Gründen gekündigt werden.

2. Kündigung nach der Probezeit
Nach der Probezeit kann das Berufsausbildungsverhältnis
nur gekündigt werden
a) aus einem wichtigen Grund ohne Einhaltung einer Kündi-

gungsfrist,
b) vom Auszubildenden mit einer Kündigungsfrist von 4 Wo-

chen, wenn er die Berufsausbildung aufgeben oder sich
für eine andere Berufstätigkeit ausbilden lassen will.

3. Form der Kündigung
Die Kündigung muss schriftlich und im Falle der Nr. 2 unter
Angabe des Kündigungsgrundes erfolgen.

4. Frist für Kündigung aus wichtigem Grund
Eine Kündigung aus einem wichtigen Grund ist unwirksam,
wenn die ihr zugrunde liegenden Tatsachen dem zur Kün-
digung Berechtigten länger als 2 Wochen bekannt sind. Ist
ein außergerichtliches Güteverfahren vor einer außergericht-
lichen Stelle eingeleitet, so wird bis zu dessen Beendigung
der Lauf der Frist gehemmt.

5. Schadensersatz bei vorzeitiger Vertragsauflösung
Wird das Berufsausbildungsverhältnis nach Ablauf der Probe-
zeit vorzeitig gelöst, so kann der Ausbildende oder Auszubil-
dende Ersatz des Schadens verlangen, wenn der andere den
Grund für die Auflösung zu vertreten hat. Das gilt nicht bei
Kündigung wegen Aufgabe oder Wechsels der Berufsausbil-
dung (Nr. 2 b). Der Anspruch erlischt, wenn er nicht innerhalb 
von 3 Monaten nach Beendigung des Berufsausbildungsver-
hältnisses geltend gemacht wird.

6. Betriebsaufgabe, Wegfall der Ausbildungseignung
Bei Kündigung des Berufsausbildungsverhältnisses wegen Be-
triebsaufgabe oder wegen Wegfalls der Ausbildungseignung 
verpflichtet sich der Ausbildende, sich mit Hilfe der Berufs-
beratung der zuständigen Agentur für Arbeit rechtzeitig um
eine weitere Ausbildung des Auszubildenden im bisherigen
Ausbildungsberuf in einer anderen geeigneten Ausbildungs-
stätte zu bemühen.

§ 8 Zeugnis

Der Ausbildende hat dem Auszubildenden bei Beendigung des 
Berufsausbildungsverhältnisses ein Zeugnis auszustellen. Die elekt-
ronische Form ist ausgeschlossen. Hat der Ausbildende die Berufs-
ausbildung nicht selbst durchgeführt, so soll auch der Ausbilder 
das Zeugnis unterschreiben. Es muss Angaben enthalten über Art, 
Dauer und Ziel der Berufsausbildung sowie über die erworbenen 
beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten des Auszubil-
denden. Auf Verlangen des Auszubildenden sind auch Angaben 
über Führung, Leistung und besondere fachliche Fähigkeiten auf-
zunehmen.

§ 9 Beilegung von Streitigkeiten

Ist bei der Rechtsanwaltskammer zur Beilegung von Streitigkeiten 
aus einem bestehenden Berufsausbildungsverhältnis ein Ausschuss 
gemäß § 111 Abs. 2 des Arbeitsgerichtsgesetzes gebildet, so ist 
vor Inanspruchnahme des Arbeitsgerichts dieser Ausschuss anzu-
rufen.

§ 10 Sondervereinbarung bei Ausbildung zum/zur
Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten durch einen 

(Nur-) Rechtsanwalt

Durch Mitunterzeichnung dieses Vertrages verpflichtet sich

Notar	

vom bis 

die Fachausbildung im Ausbildungsbereich Notariat in seiner Kanz-
lei nach Maßgabe des Ausbildungsplans und des individuellen 
Ausbildungsplans durchzuführen. Er übernimmt für die Zeiten der 
Ausbildung in diesem Ausbildungsbereich alle Rechte und Pflichten 
dieses Vertrags.

§ 11 Sonstige Vereinbarungen

Erfüllungsort für alle Ansprüche aus diesem Vertrag ist der Ort der 
Ausbildungsstätte. 
Rechtswirksame Nebenabreden, die das das Berufsausbildungs-
verhältnis betreffen, können nur durch schriftliche Ergänzung im 
Rahmen des § 11 dieses Vertrages getroffen werden.
Ergänzend gelten die Tarifverträge, Betriebs- und Dienstverein-
barungen, die auf das Berufsausbildungsverhältnis Anwendung 
finden.
Dieser Vertrag ist in 3 (bei Mündeln 4) gleichlautenden Ausferti-
gungen ausgestellt9 und von den Vertragschließenden eigenhän-
dig unterschrieben worden.

, den

Der/Die Ausbildende/n:

Stempel und Unterschrift

Stempel und Unterschrift

Der/Die Auszubildende:

Unterschrift (voller Vor- und Zuname)

Die gesetzlichen Vertreter des/der Auszubildenden:
(Falls ein Elternteil verstorben, bitte vermerken)

Vater
und
Mutter	
oder
Vormund	

1) Soweit keine geschlechtsneutrale Formulierung gewählt ist, dient dies allein der Vereinfachung der Lesbarkeit. Auch dort werden alle Menschen angesprochen – unabhängig von ihrem Geschlecht (m/w/d).
2)	Zur Ausbildung können mehrere natürliche oder juristische Personen in einem Ausbildungsverbund zusammenwirken, um ihre Pflichten als Ausbilder zu erbringen, soweit die Verantwortlichkeit für die einzelnen 

Ausbildungsabschnitte und –zeit insgesamt sichergestellt ist (Verbundausbildung gem. § 10 Abs. 5 Berufsbildungsgesetz).
3) Die Betriebsnummer der Ausbildungskanzleien muss angeben werden, damit der Ausbildungsvertrag in das Verzeichnis eingetragen werden kann.
4) Bei Minderjährigen sind vertretungsberechtigt beide Eltern gemeinsam, soweit nicht die Vertretungsberechtigung nur einem Elternteil zusteht. Ist ein Vormund bestellt, so bedarf dieser zum Abschluss des Aus-

bildungsvertrages der Genehmigung des Vormundschaftsgerichtes.
5) Nur möglich bei Anwaltsnotaren und Notaranwälten, wenn eine Vereinbarung gem. § 10 getroffen ist.
6) Die Probezeit muss mindestens 1 Monat und darf höchstens 4 Monate betragen.
7) Auf die Ausbildungszeit der Auszubildenden werden angerechnet

a) die Berufsschulunterrichtszeit einschließlich der Pausen nach § 15 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 Berufsbildungsgesetz bzw. § 9 Absatz 2 Nummer 3 des JArbschG,
b)	Berufsschultage nach § 15 Absatz 2 Nummer 2 Berufsbildungsgesetz bzw. § 9 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 Jugendarbeitsschutzgesetz mit der durchschnittlichen täglichen Ausbildungszeit,
c)	Berufsschulwochen nach § 15 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 Berufsbildungsgesetz bzw. § 9 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 Jugendarbeitsschutzgesetz mit der durchschnittlichen wöchentlichen Ausbildungszeit,

 d) die Freistellung nach § 15 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 Berufsbildungsgesetz bzw. § 10 Absatz 1 Nummer 1 Jugendarbeitsschutzgesetz mit der Zeit der Teilnahme einschließlich der Pausen und
e) die Freistellung nach § 15 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 Berufsbildungsgesetz bzw. § 10 Absatz 1 Nummer 2 Jugendarbeitsschutzgesetz mit der durchschnittlichen täglichen Ausbildungszeit.

8) Die Dauer des Urlaubs richtet sich nach dem Alter des Auszubildenden zu Beginn eines jeden Kalenderjahres. Soweit nicht günstigere Urlaubsregelungen zur Anwendung kommen, besteht ein jährlicher Urlaubsanspruch 
von mindestens 27 Werktagen, wenn der Auszubildende zu Beginn des Kalenderjahres noch nicht 17 Jahre alt ist, von mindestens 25 Werktagen, wenn er noch nicht 18 Jahre alt ist und mindestens 24 Werktagen, 
wenn der Auszubildende zu Beginn des Kalenderjahres das 18. Lebensjahr bereits vollendet hat. Im Falle einer vorzeitigen Beendigung des Ausbildungsvertrages (z. B. durch Kündigung) ist zu beachten, dass dem
Auszubildenden der ganze Jahresurlaubsanspruch zusteht, wenn die Kündigung nach dem 30.06. eines Jahres rechtswirksam wird. 

9) Nach § 11 Abs. 3 Berufsbildungsgesetz haben Ausbildende den Auszubildenden und deren gesetzlichen Vertretern eine Ausfertigung der unterzeichneten Vertragsniederschrift unverzüglich auszuhändigen.

Beendigung des Ausbildungsverhältnisses
Notiz
Die vorzeitige Beendigung des Ausbildungsverhältnisses ist dem Vorstand der Rechtsanwaltskammer mit Angabe der
Beendigungsgründe (Kündigung, einvernehmliche Auflösung) unverzüglich mitzuteilen.
Der Rechtsanwaltskammer ist auch Mitteilung zu machen, wenn das Ausbildungsverhältnis nach Nichtbestehen der
Abschlussprüfung nicht fortgesetzt wird; wird keine Mitteilung gemacht, wird davon ausgegangen, dass das Ausbildungsverhältnis
nach Nichtbestehen der Abschlussprüfung fortgesetzt wird; wird Mitteilung gemacht, wird davon ausgegangen,
dass das Ausbildungsverhältnis mit Bestehen der Abschlussprüfung oder mit Nichtbestehen der zweiten
Wiederholungsprüfung endet (§ 21 Abs. 3 BBiG; § 1 Nr. 5 des Ausbildungsvertrages).

Beilegung von Streitigkeiten
Notiz
Zuständig für Streitigkeiten aus einem Berufsausbildungsverhältnis ist das Arbeitsgericht. Wenn die zuständige Rechtsanwaltskammer
für die Beilegung von Streitigkeiten einen sog. Schlichtungsausschuss errichtet hat, ist für die Durchführung
des arbeitsgerichtlichen Verfahrens dieser Schlichtungsausschuss vor Inanspruchnahme des Arbeitsgerichts
anzurufen. Die Anrufung des Schlichtungsausschusses ist schriftlich oder mündlich zu Protokoll bei der zuständigen
Rechtsanwaltskammer vorzunehmen.
Für die Lösung eines Ausbildungsverhältnisses aus wichtigem Grund können die Grundätze, die für die Lösung von
Arbeitsverhältnissen aus wichtigem Grund gelten, nicht ohne weiteres angewendet werden. Nach herrschender
Rechtsauffassung ist im Allgemeinen bei Verfehlung eines Auszubildenden ein wichtiger Grund zur fristlosen Kündigung
nur dann gegeben, wenn der Ausbildende zuvor in ausreichender Weise pädagogisch auf den Auszubildenden
eingewirkt hat.

Sonstige Vereinbarungen
Notiz
Es dürfen keine Vereinbarungen getroffen werden, die mit dem Sinn und Zweck der Berufsausbildung im Widerspruch
stehen oder zu ungunsten der Auszubildenden von den Vorschriften des BBiG abweichen. Unzulässig sind insbesondere
Vereinbarungen, die die Auszubildenden für die Zeit nach Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses in der
Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit beschränken. Vertragsstrafen dürfen nicht vereinbart werden. Ebenso unzulässig
sind Vereinbarungen über den Ausschluss oder die Beschränkung von Schadensersatzansprüchen und über die Festsetzung
der Höhe eines Schadensersatzes in Pauschbeträgen.
Verstöße gegen Bestimmungen des BBiG im Zusammenhang mit dem Vertragsschluss und der Niederschrift des Vertrags
sowie der Eintragung in das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse können als Ordnungswidrigkeiten mit
einer Geldbuße bis zu 1.000 Euro, in bestimmten Fällen mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro geahndet werden (§ 101
BBiG). Straf- und Bußgeldvorschriften enthalten auch die §§ 58, 59 JArbSchG.

Fußnote 9
Notiz
Nach § 11 Abs. 3 Berufsbildungsgesetz haben Ausbildende den Auszubildenden und deren gesetzlichen Vertretern eine Ausfertigung der unterzeichneten Vertragsniederschrift unverzüglich auszuhändigen.
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